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Grundlagen der Kreisverfassung

§ 1 Rechtsstellung der Landkreise

(1) Die Landkreise sind Gebietskörperschaften und Gemeindever-
bände. Sie verwalten ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindli-
chen Selbstverwaltung.

(2) Das Gebiet des Landkreises bildet zugleich den Bezirk der unte-
ren Behörde der Landesverwaltung.
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Landesverwaltung im
Landkreis . . . . . . . . . . . . §§ 55 bis 57

DRITTER TEIL

Übergangs- und Schlussvorschrif-
ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 58 bis 67
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§ 2 Wirkungsbereich

(1) Die Landkreise nehmen in ihrem Gebiet, soweit die Gesetze nichts
anderes bestimmen, diejenigen öffentlichen Aufgaben wahr, die über die
Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden hinausgehen. Sie
fördern die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufga-
ben, ergänzen durch ihr Wirken die Selbstverwaltung der Gemeinden
und tragen zu einem gerechten Ausgleich der unterschiedlichen Belas-
tung der Gemeinden bei. Sie sollen sich auf diejenigen Aufgaben be-
schränken, die der einheitlichen Versorgung und Betreuung der Bevölke-
rung des ganzen Landkreises oder eines größeren Teils des Landkreises
dienen.

(2) Die vorhandenen Sonderverwaltungen sind möglichst aufzulösen;
sie sind, wenn sie nicht auf die Gemeindeverwaltung überführt werden,
auf die Kreisverwaltungen zu überführen. Neue Sonderverwaltungen
sollen grundsätzlich nicht errichtet werden.

§ 3 Neue Pflichten

Neue Pflichten können den Landkreisen nur durch Gesetz auferlegt
werden; dieses hat gleichzeitig die Aufbringung der Mittel zu regeln.
Eingriffe in die Rechte der Landkreise sind nur durch Gesetz zulässig.
Verordnungen zur Durchführung solcher Gesetze bedürfen der Zustim-
mung des Ministers des Innern; dies gilt nicht für Verordnungen der Lan-
desregierung.

§ 4 Weisungsaufgaben, Auftragsangelegenheiten

(1) Den Landkreisen können durch Gesetz Aufgaben zur Erfüllung
nach Weisung übertragen werden; das Gesetz bestimmt die Vorausset-
zungen und den Umfang des Weisungsrechts und hat gleichzeitig die
Aufbringung der Mittel zu regeln. Die Weisungen sollen sich auf allge-
meine Anordnungen beschränken und in der Regel nicht in die Einzel-
ausführung eingreifen. Die Landkreise sind verpflichtet, die zur Erfül-
lung der Aufgaben erforderlichen Kräfte und Einrichtungen zur Verfü-
gung zu stellen.

(2) Der Landrat nimmt die Aufgaben als Kreisordnungsbehörde als
Auftragsangelegenheit wahr. Ihm können durch Gesetz weitere Aufga-
ben als Auftragsangelegenheit übertragen werden; das Gesetz hat die
Aufbringung der Mittel zu regeln. Die Landkreise sind verpflichtet, die
zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Kräfte und Einrichtungen
zur Verfügung zu stellen. Der Landrat nimmt die Aufgaben in alleiniger
Verantwortung wahr. Die Zuständigkeit des Kreistages und des Kreis-
ausschusses in haushalts- und personalrechtlichen Angelegenheiten und
die Bestimmungen des § 45 über die Abgabe von Verpflichtungserklä-
rungen bleiben unberührt.
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(3) In Auftragsangelegenheiten können die Fachaufsichtsbehörden
dem ihrer Aufsicht unterstellten Landrat Weisungen auch im Einzelfall
erteilen. Wenn es den Umständen des Einzelfalls nach erforderlich ist,
können die Aufsichtsbehörden die Befugnisse der ihrer Aufsicht unter-
stellten Behörde ausüben.

(4) Für die Bestimmung von hauptamtlichen Kreisbeigeordneten zu
ständigen Vertretern der Landräte in anderen als ordnungsbehördlichen
Auftragsangelegenheiten gilt § 85 Abs. 4 des Hessischen Gesetzes über
die öffentliche Sicherheit und Ordnung entsprechend.

§ 4a Gleichberechtigung von Frau und Mann

Die Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung
von Frau und Mann ist auch eine Aufgabe der Landkreise. Durch die
Einrichtung von Frauenbüros oder vergleichbare Maßnahmen wird si-
chergestellt, dass die Verwirklichung dieses Auftrages auf der Kreis-
ebene erfolgt. Dieser Aufgabenbereich ist von einer Frau wahrzunehmen
und in der Regel einem hauptamtlichen Wahlbeamten zuzuordnen.

§ 4b Ausländerbeirat

(1) Der Landkreis kann einen Ausländerbeirat einrichten; die Ein-
richtung ist in der Hauptsatzung zu regeln.

(2) Die Zahl der Beiratsmitglieder, die Wahlzeit, das Wahlverfahren
und die Anforderungen an die Mitgliedschaft im Beirat sind in der
Hauptsatzung zu bestimmen.

(3) Für das Verfahren und die Rechtsstellung des Ausländerbeirats
gelten die Vorschriften der §§ 87 und 88 der Hessischen Gemeindeord-
nung entsprechend.

(4) Die Mitglieder des Ausländerbeirats sind ehrenamtlich Tätige im
Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 mit der Maßgabe, dass die §§ 24 bis 26 und
§ 27 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend gelten.

§ 4c Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Der Landkreis soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen
von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise
beteiligen. Hierzu soll der Landkreis über die in diesem Gesetz vorgese-
hene Beteiligung der Kreisangehörigen hinaus geeignete Verfahren ent-
wickeln und durchführen.

§ 5 Satzungen

(1) Die Landkreise können ihre Angelegenheiten durch Satzung re-
geln, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Satzungen bedürfen
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der Genehmigung der Aufsichtsbehörde nur, soweit eine Genehmigung
in den Gesetzen ausdrücklich vorgeschrieben ist.

(2) In den Satzungen können vorsätzliche und fahrlässige Zuwider-
handlungen gegen Gebote oder Verbote mit Geldbuße bedroht werden.
Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist der Kreisausschuss.

(3) Satzungen sind auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen.
Sie treten, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist, mit dem Tage
nach der Bekanntmachung in Kraft.

(4) Für die Rechtswirksamkeit der Satzungen ist eine Verletzung der
nach § 32 Satz 2 entsprechend geltenden Vorschriften der §§ 53, 56 und
58 der Hessischen Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb von sechs Monaten nach der öffentlichen Bekanntmachung der Sat-
zung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche
Rechtsverletzung der Satzung begründen können, gegenüber dem Kreis-
ausschuss geltend gemacht worden ist. Die §§ 34 und 47 und die nach
§ 18 Abs. 1 Satz 1 und § 54 Abs. 1 entsprechend geltenden Vorschriften
des § 25 Abs. 6 und des § 138 der Hessischen Gemeindeordnung bleiben
unberührt.

§ 5a Hauptsatzung

(1) Jeder Landkreis hat eine Hauptsatzung zu erlassen. In der Haupt-
satzung ist zu ordnen, was nach den Vorschriften dieses Gesetzes der
Hauptsatzung vorbehalten ist; auch andere für die Verfassung des Land-
kreises wesentliche Fragen können in der Hauptsatzung geregelt werden.

(2) Die Beschlussfassung über die Hauptsatzung und ihre Änderung
bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Kreistagsabgeordneten.
Im letzten Jahr der Wahlzeit des Kreistags sollen keine wesentlichen Än-
derungen der Hauptsatzung vorgenommen werden.

§ 6 Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Landkreise erfolgen in einer
im Kreisgebiet verbreiteten, mindestens einmal wöchentlich erscheinen-
den Zeitung, in einem Amtsblatt oder im Internet.

(2) Der Minister des Innern bestimmt durch Rechtsverordnung Nähe-
res über Form und Verfahren der öffentlichen Bekanntmachungen. Er
kann zulassen, dass für bestimmte Bekanntmachungen andere als die in
Abs. 1 bezeichneten Formen festgelegt werden. Er kann die Aufnahme
nichtamtlicher Nachrichten und Anzeigen in Amtsblättern untersagen
oder beschränken.

(3) Der Landkreis regelt im Rahmen der Vorschriften der Abs. 1 und
2 die Form seiner öffentlichen Bekanntmachungen in der Hauptsatzung.
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§ 7 Kreisangehörige

Kreisangehöriger ist, wer im Kreisgebiet seinen Wohnsitz hat.

§ 8 Organe

Der von den wahlberechtigten Kreisangehörigen gewählte Kreistag
ist das oberste Organ des Landkreises; er trifft die wichtigen Entschei-
dungen und überwacht die gesamte Verwaltung. Die laufende Verwal-
tung besorgt der Kreisausschuss.

§ 8a Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Beiräten, Kommissionen
und Sachverständigen

Kindern und Jugendlichen können in ihrer Funktion als Vertreter von
Kinder- oder Jugendinitiativen in den Organen des Landkreises und sei-
nen Ausschüssen Anhörungs-, Vorschlags- und Redemöglichkeiten ein-
geräumt werden. Entsprechendes gilt für Vertreter von Beiräten, Kom-
missionen und für Sachverständige. Die zuständigen Organe des Land-
kreises können hierzu entsprechende Regelungen festlegen.

§ 9 Vermögen und Einkünfte

Der Landkreis hat sein Vermögen und seine Einkünfte so zu verwal-
ten, dass die Kreisfinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Kreisangehörigen und Gemeinden ist Rücksicht zu
nehmen.

§ 10 Aufsicht

Die Aufsicht des Staates schützt die Landkreise in ihren Rechten und
sichert die Erfüllung ihrer Pflichten.

§ 10a Funktionsbezeichnungen

Die Funktionsbezeichnungen dieses Gesetzes werden in weiblicher
oder männlicher Form geführt.

ZWEITER ABSCHNITT

Name, Sitz und Hoheitszeichen

§ 11 Name, Sitz

(1) Die Landkreise führen ihre bisherigen Namen. Die oberste Auf-
sichtsbehörde kann auf Antrag oder nach Anhörung des Landkreises den
Namen ändern.
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(2) Der Kreistag bestimmt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder den Sitz der Kreisverwaltung. Der
Beschluss bedarf der Genehmigung der oberen Aufsichtsbehörde.

§ 12 Wappen, Flaggen, Dienstsiegel

(1) Die Landkreise führen ihre bisherigen Wappen und Flaggen. Sie
sind berechtigt, diese zu ändern oder neue Wappen und Flaggen anzu-
nehmen.

(2) Die Landkreise führen Dienstsiegel. Landkreise, die zur Führung
eines Wappens berechtigt sind, führen dieses in ihrem Dienstsiegel. Die
übrigen Landkreise führen in ihrem Dienstsiegel die Wappenfigur des
Landes. Das Nähere bestimmt der Minister des Innern.

DRITTER ABSCHNITT

Kreisgebiet

§ 13 Gebietsbestand

Das Kreisgebiet besteht aus den Gemeinden und aus den gemeinde-
freien Grundstücken, die nach geltendem Recht zum Landkreis gehören.

§ 14 Grenzänderung

(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls können die Grenzen der
Landkreise geändert werden. Die beteiligten Landkreise und Gemeinden
sind vorher zu hören.

(2) Die Auflösung und Neubildung eines Landkreises sowie die Ände-
rung der Grenzen eines Landkreises infolge Eingliederung oder Ausglie-
derung von Gemeinden bedürfen eines Gesetzes.

(3) Werden durch die Änderung von Gemeindegrenzen die Grenzen
von Landkreisen berührt, so bewirkt die Änderung der Gemeindegren-
zen auch die Änderung der Kreisgrenzen. Bei der Neubildung einer Ge-
meinde durch Vereinbarung mit Genehmigung der zuständigen Auf-
sichtsbehörde, durch die das Gebiet von Landkreisen betroffen wird, be-
stimmt die zuständige Aufsichtsbehörde, zu welchem Landkreis die neu-
gebildete Gemeinde gehört.

§ 15 Auseinandersetzung und Übergangsregelung

(1) In den Fällen des § 14 Abs. 2 werden die Rechtsfolgen und die
Auseinandersetzung im Gesetz oder durch Verordnung geregelt. Das Ge-
setz kann dies auch der Regelung durch Vereinbarung (Grenzänderungs-
vertrag) der beteiligten Landkreise überlassen, die der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde bedarf.
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(2) Kommt ein Grenzänderungsvertrag zwischen den beteiligten
Landkreisen nicht zustande oder wird der Grenzänderungsvertrag von
der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt, so regelt diese das Erforderliche.
Das Gleiche gilt, soweit der Grenzänderungsvertrag keine erschöpfende
Regelung enthält.

(3) Im Fall des § 14 Abs. 3 Satz 2 und bei sonstigen Änderungen von
Gemeindegrenzen durch Vereinbarung, durch die das Gebiet von Land-
kreisen betroffen wird, regeln die beteiligten Landkreise, soweit erfor-
derlich, die Rechtsfolgen der Änderung ihrer Grenzen und die Auseinan-
dersetzung durch Vereinbarung, die der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde bedarf. Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Die Genehmigung des Grenzänderungsvertrags und die Entschei-
dung der Aufsichtsbehörde über die Auseinandersetzung begründen
Rechte und Pflichten der Beteiligten. Sie bewirken den Übergang, die
Beschränkung oder Aufhebung von dinglichen Rechten. Die Aufsichts-
behörde ersucht die zuständigen Behörden um die Berichtigung der öf-
fentlichen Bücher.

(5) Rechtshandlungen, die aus Anlass der Änderung des Kreisgebiets
erforderlich werden, sind frei von öffentlichen Abgaben und Gebühren.

VIERTER ABSCHNITT

Landkreis und Kreisangehörige

§ 16 Öffentliche Einrichtungen

Der Landkreis hat die Aufgabe, im Rahmen seines Wirkungsbereichs
und in den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit die für die Kreisangehöri-
gen erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturel-
len öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen.

§ 17 Teilnahme an öffentlichen Einrichtungen und Kreislasten

(1) Die Kreisangehörigen sind im Rahmen der bestehenden Vorschrif-
ten berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen des Landkreises zu benut-
zen, und verpflichtet, zu den Lasten des Landkreises beizutragen.

(2) Grundbesitzer und Gewerbetreibende, die nicht im Landkreis
wohnen, sind in gleicher Weise berechtigt, die öffentlichen Einrichtun-
gen zu benutzen, die im Landkreis für Grundbesitzer und Gewerbetrei-
bende bestehen, und verpflichtet, für ihren Grundbesitz oder Gewerbe-
betrieb im Kreisgebiet zu den Kreislasten beizutragen.

(3) Diese Vorschriften gelten entsprechend für juristische Personen
und für Personenvereinigungen.
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§ 18 Ehrenamtliche Tätigkeit

(1) Für die ehrenamtliche Tätigkeit gelten die Bestimmungen der
§§ 21, 23 bis 27 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. § 25
und § 26a der Hessischen Gemeindeordnung gelten entsprechend auch
für die hauptamtliche Tätigkeit.

(2) Bei der entsprechenden Anwendung des § 24a der Hessischen Ge-
meindeordnung ist der Kreisausschuss zuständige Verwaltungsbehörde
im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.

FÜNFTER ABSCHNITT

Landkreis und Gemeinden

§ 19 Übernahme von Aufgaben durch den Landkreis

(1) Der Landkreis kann Einrichtungen kreisangehöriger Gemeinden
oder Zweckverbände in seine Zuständigkeit übernehmen, wenn dies für
eine wirtschaftlich zweckmäßige Durchführung seiner Aufgaben erfor-
derlich ist.

(2) Zur Übernahme ist ein Beschluss des Kreistags erforderlich. Der
Beschluss bedarf der Zustimmung von mehr als der Hälfte der gesetzli-
chen Zahl der Kreistagsabgeordneten.

(3) Die Bedingungen der Übernahme können von den Beteiligten
durch Vertrag festgesetzt werden. Kommt ein Vertrag nicht zustande, so
werden sie von der Aufsichtsbehörde des Landkreises bestimmt.

(4) Hat der Landkreis im Rahmen seines Wirkungsbereichs für einen
bestimmten Zweck ausreichend Einrichtungen geschaffen oder von einer
kreisangehörigen Gemeinde oder einem Zweckverband übernommen, so
kann er beschließen, dass diese Aufgabe für den ganzen Landkreis oder
einen Teil des Landkreises zu seiner ausschließlichen Zuständigkeit ge-
hören soll. Für den Beschluss gelten die Bestimmungen in Abs. 2 ent-
sprechend.

§ 20 Zusammenarbeit

Der Landkreis hat mit den kreisangehörigen Gemeinden in Angele-
genheiten des Landkreises zusammenzuarbeiten. Der Kreistag und der
Kreisausschuss haben den Gemeindevorständen von kreisangehörigen
Gemeinden, die durch Maßnahmen des Landkreises besonders betroffen
werden, vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
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SECHSTER ABSCHNITT

Verwaltung des Landkreises

Erster Titel

Kreistag

§ 21 Zusammensetzung

(1) Der Kreistag besteht aus den in allgemeiner, freier, gleicher, gehei-
mer und unmittelbarer Wahl gewählten Kreistagsabgeordneten.

(2) Für das Wahlverfahren gelten die Bestimmungen des Hessischen
Kommunalwahlgesetzes.

§ 22 Aktives Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag
1. Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder

Staatsangehöriger eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland (Uni-
onsbürger) ist,

2. das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und
3. seit mindestens sechs Wochen im Landkreis seinen Wohnsitz hat.
Bei Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des Melde-
rechts gilt der Ort der Hauptwohnung als Wohnsitz.

(2) Landräte, hauptamtliche Bürgermeister und hauptamtliche Bei-
geordnete sind ohne Rücksicht auf die Dauer des Wohnsitzes mit dem
Amtsantritt wahlberechtigt.

(3) Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs das
Wahlrecht nicht besitzt.

§ 23 Passives Wahlrecht

(1) Wählbar als Kreistagsabgeordneter sind die Wahlberechtigten, die
am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens
drei Monaten im Landkreis ihren Wohnsitz haben. § 22 Abs. 1 Satz 2 gilt
für die Wählbarkeit entsprechend.

(2) Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

(3) weggefallen

§ 24 (weggefallen)
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§ 25 Zahl der Kreistagsabgeordneten

(1) Die Zahl der Kreistagsabgeordneten beträgt in Landkreisen

bis zu 100 000 Einwohnern 51

von 100 001 bis zu

150 000 Einwohnern 61

von 150 001 bis zu

200 000 Einwohnern 71

von 200 001 bis zu

300 000 Einwohnern 81

von 300 001 bis zu

400 000 Einwohnern 87

über 400 000 Einwohnern 93.

(2) Durch die Hauptsatzung kann bis spätestens zwölf Monate vor
Ablauf der Wahlzeit die Zahl der Kreistagsabgeordneten auf die für die
nächst niedrigere Größengruppe maßgebliche oder eine dazwischen lie-
gende ungerade Zahl festgelegt werden. In der niedrigsten Einwohner-
größenklasse kann die Zahl der Kreistagsabgeordneten bis auf 41 abge-
senkt werden. Die Änderung muss mit einer Mehrheit von mindestens
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Kreistagsabgeordneten beschlos-
sen werden und gilt ab der nächsten Wahlzeit.

§ 26 Wahlzeit

Die Kreistagsabgeordneten werden für fünf Jahre gewählt (Wahlzeit).
Unberührt bleiben die besonderen Bestimmungen für Wiederholungs-
und Nachwahlen. Die Neuwahl muss vor Ablauf der Wahlzeit stattfin-
den.

§ 26a Fraktionen

(1) Kreistagsabgeordnete können sich zu einer Fraktion zusammen-
schließen. Eine Fraktion kann Kreistagsabgeordnete, die keiner Fraktion
angehören, als Hospitanten aufnehmen. Das Nähere über die Bildung
einer Fraktion, die Fraktionsstärke, ihre Rechte und Pflichten innerhalb
des Kreistags sind in der Geschäftsordnung zu regeln. Eine Fraktion
muss aus mindestens drei Kreistagsabgeordneten bestehen. Eine Frak-
tion kann Mitglieder des Kreisausschusses und sonstige Personen bera-
tend zu ihren Sitzungen hinzuziehen. Sie unterliegen den Pflichten des




